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Essen, 12. Juli 2019 

 

Stellungnahme der RWE Supply & Trading GmbH zur Konsultation des 

Szenariorahmens zum Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Vielen Dank für die Möglichkeit, zu diesem Dokument Stellung zu nehmen.  

 

Die Verfügbarkeit fester Einspeisekapazitäten ist eine wichtige Voraussetzung für 

die Bewirtschaftung von LNG-Terminals. Auch ihren Beitrag zur Versorgungssi-

cherheit können LNG-Terminals nur dann leisten, wenn das Gas im Knappheits-

fall ins Netz eingespeist werden kann. Laut Kapitel 2.4 des Konsultationsdoku-

mentes soll Kapazität für LNG Terminals „planerisch konkurrierend zu noch zu 

bestimmenden buchbaren Einspeisepunkten“ angesetzt werden. Ohne eine ge-

nauere Beschreibung, um welche Punkte es sich bei der konkurrierenden Ver-

marktung handelt und wie diese Vergabe erfolgen soll, sind die Auswirkungen 

dieses Vorgehens für uns allerdings nicht absehbar. Langfristige Gaslieferverträ-

ge und Upstream-Investitionen stellen ein wichtiges Element für die Versorgung 

des deutschen Gasmarktes dar und sollten nicht durch unnötige Risiken im Ka-

pazitätsmanagement belastet werden. Die Terminalbetreiber sowie deren po-

tenzielle Kunden sind bei der weiteren Ausgestaltung der Netzplanung und 

Kapazitätsvermarktung daher unbedingt einzubeziehen.  

 

In Kapitel 6 des Dokuments wird erstmals das Thema der anstehenden Marktge-

bietszusammenlegung aufgegriffen. Es wird auf das Ziel des § 21 GasNZV ver-

wiesen, die Liquidität zu erhöhen und darauf basierend die Begründung wieder-

holt, dass deshalb das heutige Kapazitätsniveau der getrennten Marktgebiete 

aufrecht zu erhalten sei. Es ist unklar, wie das mit dem Verfahren „KapPlus“ der 

Bundesnetzagentur zusammenpasst. Aus unserer Sicht wäre der Netzent-

wicklungsplan der richtige Ort, die Diskussion über ein angemessenes Ka-

pazitätsniveau zu führen und dieses zu bestimmen.  

 

Wir begrüßen, dass die Fernleitungsnetzbetreiber in Kapitel 2.5 versuchen, auch 

den Kapazitätsbedarf für „Grüngasprojekte“ wie beispielsweise Power-to-Gas-

Anlagen im NEP zu berücksichtigen. Klärungsbedarf sehen wir in der Frage, wie 

sich die große Anzahl an Projekten auf die Netzplanung auswirken wird, ohne 

dabei zu einer Überdimensionierung des Netzes zu führen. Es ist gut, dass im 

Konsultationsdokument auch die Möglichkeit einer Umwidmung bestehender 
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Systeme für den Wasserstofftransport in Betracht gezogen wird. Dies wird aus 

unserer Sicht mittel- und langfristig von größerer Bedeutung sein, als die Ein-

speisung von Wasserstoff in bestehende Netze; insbesondere in der Industrie 

(Raffinerie, Stahl, Zement), aber auch im Verkehrssektor sehen wir einen erheb-

lichen Bedarf an reinem Wasserstoff. 

 

 

Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

 

 

 

Konrad Keyserlingk    Steve Rose 

Market Design & Regulatory Affairs   Head of Gas Market Design & Regulatory Affairs 

 
 


